
Art. 59 Verf
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Dritter Teil – Von den Organen und Aufgaben des Landes -> Zweiter
Abschnitt – Die Landesregierung

Titel:  Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen Normgeber:  Nordrhein-Westfalen
Redaktionelle Abkürzung:  Verf,NW Gliederungs-Nr.:  100
Normtyp:  Gesetz

Art. 59 Verf

(1) Der Ministerpräsident übt das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere Stellen
übertragen. Zu Gunsten eines Mitgliedes der Landesregierung wird das Recht der Begnadigung durch den
Landtag ausgeübt.

(2) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer bestimmten Art anhängiger Strafsachen dürfen nur
auf Grund eines Gesetzes ausgesprochen werden.
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